
Amt Mittleres Nordfriesland
Die Amtsdirektorin

Bekanntmachunq

Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr
in der Gemeinde Langenhorn

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG) des Landes Schleswig-
Holstein — in der aktuellen Fassung - wird aufgrund des Beschlusses der Gemeinde-
vertretung Langenhorn vom 18.02.2026 die Widmung der nachstehend aufgeführten
Straße für den öffentlichen Verkehr verfügt. Die betreffenden Flurstücke sind im an-
liegenden Lageplan rosa markiert.

Die folgende öffentliche Straße wird gemäß § 6 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3a StrWG
als Ortsstraße für den öffentlichen Verkehr gewidmet:

Gemarkung Langenhorn

Teilstücke der Straße Hohe Koppel

Flur 23, Flurstücke 174, 203, 253, 258, 256, 254, 197

Rechtsbehelfsbelehrunq:
Gegen diese Widmung kann binnen eines Monats, vom Tage der Bekanntmachung
an gerechnet, Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Amt Mittleres Nordfriesland, Die Amtsdirektorin, Theodor-Storm-
Straße 2, 25821 Bredstedt einzulegen.
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